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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1947

Norm

ABGB §430 B1

ABGB §1094

Rechtssatz

Der Rechtsgrundsatz des § 430 ABGB ist nicht anwendbar, wenn der Hauseigentümer eine vermietete Wohnung

während einer vorübergehenden Abwesenheit des Mieters neuerdings vermietet. In einem solchen Fall kann der erste

Mieter auf Rückgabe des Mietgegenstandes klagen.
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